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RS OGH 1988/11/16 9ObA502/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

ASGG §51 Abs1

GehG §20

Rechtssatz

Die Aufwandsentschädigung nach § 20 GehG zählt zu den Nebengebühren deren Einforderung auf dem Zivilrechtsweg

nicht zulässig ist (§§ 1 5 DRVG; VfGHSlg 9045). Die ordentlichen Gerichte sind insoweit nicht dazu berufen, die Tätigkeit

der Verwaltungsbehörden zu überprüfen.
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